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Der Gemeinderat Schlierbach  

 

gestützt auf  

 

Art. 12 des Reglements über die Volksschule  

Art. 12 des Reglements über die Controlling-Kommission 

Art. 14 des Reglements über die Bürgerrechtskommission 

Art. 23 lit. 2 Abs. d der Gemeindeordnung Schlierbach 

 

beschliesst auf Antrag des Bereichs Sicherheit und Recht:  

 

Art. 1 

 

Die Entschädigungen der Kommissionen betragen.  

 

Bildungskommission 

 

Sitzungspauschale Fr. 80.00/Sitzung 

Präsidium/Protokoll Fr. 120.00/Sitzung 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. 300.00 

 

 

Controlling-Kommission 

 

Stundenansatz Fr. 40.00/h 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. 300.00 

 

 

Bürgerrechtskommission 

 

Sitzungspauschale Fr. 80.00/Sitzung 

Präsidium/Protokoll Fr. 120.00/Sitzung 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. --- 

 

 

Urnenbüro 

 

Stundenansatz Fr. 30.00/h 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. --- 

 

 

Energiekommission 

 

Sitzungspauschale Fr. 80.00/Sitzung 

Präsidium/Protokoll Fr. 120.00/Sitzung 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. 300.00 

 

 

Ortsplanungskommission 

 

Sitzungspauschale Fr. 80.00/Sitzung 

Präsidium/Protokoll Fr. 120.00/Sitzung 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. --- 
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Arbeitsgruppen 

 

Sitzungspauschale Fr. 80.00/Sitzung 

Präsidium/Protokoll Fr. 120.00/Sitzung 

Funktionsentschädigung für Präsidium Fr. --- 

 

 

Delegierte 

 

Sitzungspauschale pro Versammlung Fr. 50.00 

Gemeinderat  innerhalb des Pensums 

 

Art. 2 

 

Für Weiterbildungen werden folgende Entschädigungen entrichtet:  

 

Spesen  gemäss Beleg 

Halbtag Fr. 120.00 

Abend (egal welcher Wochentag) Fr. 80.00 

Mittagsverpflegung Fr. 20.00 

Kilometerentschädigung Fr. 0.65 

 

 

Art. 3 

 

Grundentschädigungen für die Projektleitung werden durch den Gemeinderat mittels Be-

schluss individuell festgelegt.  

 

 

Art. 4 

 

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. Sie ist in der Rechtssammlung zu veröf-

fentlichen.  

 

 

 

Genehmigt am 30. Oktober 2018 

 

Gemeinderat Schlierbach 

Der Gemeindepräsident: 

 

 
Franz Steiger 

 

Die Gemeindeschreiberin: 

 

 
Claudia Lustenberger 


